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Z. 647. :> C<i) Nr. 18.
<K d i k t

der k. k. Grundlasten - Ablösungs - und
Regulirungskommiffion, betreffend die An-
meldung der in Gemäßheit des kais. Paten-
tes vom .'i. Ju l i M>5) der Ablösung oder
Regulirung unterliegenden Rechte und be-

ziehungsweise Grundlasten.
Durch das kaiserliche Patent vom 5. Ju l i

3852 sind die Bestimmungen über die Neguli-
rung oder Ablösung der Holz-, Weide- und
Forstproducten-Vezugsrechte, dann einiger Ser-
vituts- und gemeinschaftlichen Besitz? und Bc^
nützungsrechcc festgesetzt worden.

Nach H. 6 des gedachten kaiserlichen Pa-
tentes theilen sich die der Ablösung oder Re-
gulirung unterliegenden Rechte in zwei wesent-
lich verschiedene Kategorien, und zwar:
u) in solche, deren Ablösung oder Negulining

uon A m t s wegen erfolgen muß, und
d) in solche, bei welchen die Ablösung oder Re-

glilinmg nur auf Verlangen eines intercssir-
. ten Theiles (Provocation) vorzunehmen ist.

Sowie die Durchführung der Ablösung und
Regulirung bei der unter <l) bezeichneten Kate-
gorie von Rechten durch die genaue Kenntniß
der im Herzogthume Kram bestehenden, von Amts-
wegen abzulösenden oder zu regulirenden Rechte
und der ihnen gegenüber stehenden Verpflichtun-
gen bedingt ist, welche nur durch deren A n m e l -
d u n g erlangt werden kann, eben so ist zur
Vornahme einer Amtshandlung bezüglich der
unter I)) erwähnten Rechte das Ansuchen
eines interefsirten Theiles nothwendig, worin
die Ablösung oder Regulirung ausdrücklich ver-
langt wird.

Eö werden demnach alle weltlichen und
geistlichen Personen, Gemeinden, (Korpora-
tionen, Stiftungen und Fonde aufgefordert:
n) Die nach den Bestimmungen des Patentes

vom 5. Ju l i I853 von Amtswegen abzu-
lösenden oder zu regulirenden Rechte, be-
ziehungsweise Grundlasten, mit welchen ihr
im Herzogthume Krain gelegener Grundbesitz
belastet ist, mittelst förmlicher Anmeldungen
zur Kenntniß der dazu bestellten Landes-
Kommission zu bringen.

l>) Bezüglich der nur über Verlangen eines
interessirten Theiles abzulösenden oder zu
regulirenden Rechte aber, welche ihnen ent-
weder auf einem im Herzogthume Kr-ain
gelegenen Grunde zustehen, oder als darauf
haftende Grundlasten zu dulden sind, ihre
all fälligen Provocations bei derselben Lan-
des-Commission zu überreichen.

Hierbei sind folgende Anordnungen zu be-
achten :

I . Abschnitt.
Bestimmungen über die Anmeldung der von
Amtswegen' abzulösenden oder zu reguliren-
den Rechte und beziehungsweise Grundlasten.

I . Nach dem kaiserlichen Patente vom 5.
Ju l i l553 unterliegen der Ablösung und Re-
gulirung von Amtswegen folgende Rechte, be-
ziehungsweise Grundlasten, nämlich:
1. Alle wie immer benannten Holzungs- und

Bezugsrechte von Holz und sonstigen Forst-
produkten in oder aus einem fremden Walde;

2. die Weiderechte auf fremdem Grund und
Bodenj

», alle nicht schon unter l . und 2. mitbeaM-
fenen Feldservituten, bei denen das dienst-
bare Gut Wald oder zur Waldkultur ge^
widmeter Boden ist; endlich

4. auch alle jene Einforstungen, WaldnutzungS-
und Weidcrcchte, welche in den, dem Lan-
deöfürsten zu Folge Hoheitsrcchtes zustehen-
den Wäldern verliehen, oder aus landesfürst-

licher Gnade gestattet wurden, und zwar
selbst dann, wenn sie nach Maßgabe der
über die Ausübung des Forsthoheitsrechtcü^
bestehenden Gesetze und Vorschriften als
widerruflich angesehen werden.

Alle diese Rcchte und beziehungsweise
Grundlasten sind demnach solche, deren An-
meldung von den dazu Verpflichteten unter
Vermeidung der in diesem Edikte ausgedrückten
Folgen geschehen muß.

l i l Zur Einbringung der Anmeldungen sind
die Besitzer der dienstbaren oder leistungspstich-
tlgen Güter verpflichtet.

Hiebei haben
^i) für Minderjährige, Curandcn und Crida-

tare: die Bormünder, Curatorcn, Vermö-
gens - Verwalter und Concursmasse - Ver-
treter;

l>) für geistliche Communitäten: der Vorsteher
und drei Glieder der Communität;

<.') für weltliche Gemeinden: der Vorsteher mit
einem Gemeinderathe;

<l) für weltliche moralische Personen, Corpora-
tionen und Gesellschaften : deren Norstehung;

<̂) für Kirchen, Pfründen und Stiftungen:
dle Patrone und Vorsteher;

s) für Staats-Fonds- und Stiftungsgüter:
der Vorstand jener Behörde, welcher im
Kronlande die Oberaufsicht über deren Ver-
waltung zusteht, einzuschreiten und die An-
meldungen zu unterfertigen.

Geschieht die Anmeldung durch einen Be-
vollmächtigten, so muß dle von allen jenen
Personen, welche nach den vorausgehenden Be-
stimmungen die Anmeldung selbst zu unterferti-
gen hätten, ausgestellte Vollmacht der Anmel-
dung angeschlossen werden.

Eü genügt, wenn derlei Vollmachten auf
die Durchführung des nach dem kaiserlichen
Patente vom 5. Jul i 1853 vorzunehmenden
Ablösungs - oder Regulirungs-Geschäftes über-
haupt, oder in Betreff eines bestimmten Guts-
kö'rpers oder Rechtes, beziehungsweise Grund-
last ohne jede wei.lre Beschränkung lauten.

Auf Grundlage eincr solchen Vollmacht kann
der Machthaber bei den Ablösungs- oder Ne-
gulirungs - Verhandlungen überhaupt, oder rück-
sichtlich des in der Vollmacht bezeichneten Guts-
körpers oder Rechtes, beziehungsweise Grund-
last insbesondere, rechtsvcrbindliche Erklärungen
abgeben, Vergleiche rechtskräftig schließen, und
Verzichtleistungen aussprecheu.

Der Ehemann wird als gesetzlicher unbe-
schränkter Machthaber seiner Gattin angesehen,
außer er wäre von ihr geschieden, oder selbst
nicht eigenberechtigt, oder es würde diese still-
schweigende Ermächtigung ausdrücklich wider,
rufen.

Anmelder, welche im Herzogthume K r a i n
nicht ihren Wohnsitz haben, müssen ihren An-
meldungen jedenfalls die legalisirtt Vollmacht
anschließen, wodurch sie einen in Krain domi-
cilirenoen Machthaber zur Intervenirung bei
den stattfindenden Verhandlungen bestellen, wi-
drigens auf ihre Gefahr und Kosten ein Cu-
rator bestellt werden würde.

i l l . Die Anmeldungen müssen vollständig
und erschöpfend sein.

Der über ein Recht, welches Gegenstand
der Anmeldung ist, allenfalls obschwebcnde
Streit enlhebt von der 'Ammldungöpsticht kei-
neswegs ; cs soll jedoch di.se Anmeldung bei
der stmerzeitigen Entscheidung des streitigen
Punc es als nicht präjudicirend angesehen
werden.

Ueberdieß bleibt es dem Anmelder unbenom-
men, bei streitigen Rechten die ihm nothwen-
dig erscheinenden Rechtsverwahrungen in seine
Anmeldung aufzunehmen.

Die Landes Commission ist überdieß ver-
pflichtet, wenn sie in was immer für einem
Wege zur Kenntniß gelangt, daß ein von
Amtswegcn der Ablösung oder Negulirung un-
terliegendes Recht nicht vollständig oder gar
nicht zur Anmeldung gebracht worden ist, dem
Besitzer des dienstbaren oder leistungspflichtigeii
Grundes dessen Anmeldung aufzutragen.

Uebrigens wird die Vollständigkeit der An-
meldungen seinerzeit durch die in Gemäßheit
des kaiserlichen Patentes vom 5. Jul i ln'»3
aufzustellenden Lokalkommissionen einer genauen
Prüfung unterzogen und auch die erforderliche
Anordnung getroffen werden, damit diejenigen
Besitzer herrschender oder bezugsberechtigter Gü«
ter, welche in den Amneldungen allenfalls Über-
gängen sein sollten, in die Lage kommen , ihre
Ansprüche unter Beibringung ihrer Beweismit-
tel vor der compctenten Lokalkommission zur
Geltung zu bringen.

IV. Die Anmeldungen müssen sowohl nach
Steuer-Gemeinden als nach lcistungspflichtigen,
beziehungsweise, dienenden Gründen abgesondert
werden.

Jede selbstständige Anmeldung hat daher
al le jene der Amtshandlung von Amtswegen
unterliegenden Rechte, beziehungsweise Grund-
lasten zu umfassen, welche allen Bezugsberech-
tigten in einer S t e u e r - G e m e i n d e auf
demselben le is tungspf l ich t igen oder die-
n endenG r un d e zustehen ; haften einige Rechte
der zu einer Steuer-Gemeinde gehörigen Be-
zugsberechtigten auf dem einen, andere Be-
zugsrechte derselben aber auf einem anderen
leiftungopstichtigen Grunde, oder haften auf
einem und demselben leistungspstichtigen Grunde
die Rechte von Bezugsberechtigten aus zwei
oder mehreren Steuer c Gemeinden, so müssen
lm ersteren Falle so viele abgesonderte Anmel-
dungen eingebracht werden, wie viele verschic--
denartig belastete leistmigopflichtige Gründe die«
sen Rechten entgegenstehen, so wie im letzteren
Falle, ungeachtet der dienstbare oder lcistungö-
pflichtige Grund derselbe ist, so viele Anmel-
dungen überreicht werden müssen, als Steuer-
gemeinden vorkommen, zu welchen die bezugs-
berechtigten Realitäten gehören.

V. Die Anmeldungen sind mittelst besonde-
rer Eingaben längstens bis cinschließig ! 5 .
April l85»tj bei der k. k. Glundcntlastungs-
Ablösungs- und Regulirungs -Landes - Commis-'
sion in Laibach (deren Einreichungsprotokoll
sich im Landhause befindet) zu überreichen.

Die Landes-Commission hat dem säumigen
Verpflichteten die Ueberreichlmg der Anmeldun-
gen , sowie die Anmeldung eines bestimmten
Rechtes binnen einer angemessenen Frist aus-
drücklich aufzutragen, und wenn auch diese aus-
drückliche Aufforderung fruchtlos bleibt, dieselbe
auf dessen Kosten von Amtswegen anfertigen,
Zu lassen. ' „ ' / 3 . 1

Die Kosten sind erforderlichen Falles mit
denselben Zwangsmitteln wie die Grundsteuer,
durch die betreffenden Organe einzuheben.

Eine allenfalls nothwendige Erweiterung
der Edictal - Frist m^ß bei der Landes - Com-
mission vor deren Ablauf angesucht, und die
Nothwendigkeit derselben standhast nachgewiesen
werden.

V I . Wesentlich unvollständige oder unbrauch-
bare 'Anmeldungen werden dem 'Anmelder un-
ter Feststellung einer angemessenen kurzen F»ist
zur Verbesserung oder Umarbeitung zurückg^
stellt werden. Wird diese Frist nicht z u h a l -
ten, so treffen den Saumselig", ,m Falle alö
auch die allgemein festgesetzte An.neldm'gssrlst
schon verstrichen ist, die im Absätze V sestge,
setzten Folgen der nicht rechtzeMgen Anmeldung..
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«,. 'Abschnitt.
Bestimmungen über die Provocationcn zur

Ablösung oder Regulirung.

I, Nur ü be r A nsu ch e n cines inter e ssir-
ten T h e i l e s ( P r o v o c a t i o n ) sind in Ge-
mäfcheit des Allerhöchsten Patentes vom 5.
Ju l i ltt5A folgende Rechte abzulösen oder zu
regulircn:
l. ' Alle nicht bereits im I Abschnitte unter I.

inbcgriffenen Felds e r v i t u t e n , bei denen
zwischen dem dienstbaren und dem herrschen-
den Gute das gutsobrigkeitliche und unter-
thänige Verhältniß bestanden hat, und

2. alle gemeinschaftlichen Besitz- und Benüz-
zungs-Nechte auf Grund und Boden, lvenn fie
:,) zwischen geivesenen Obrigkeiten und Ge-

meinden, so wie ehemaligen Unterthanen,
oder

ji) zwischen zwei oder mehreren Gemeinden
bestehen.

Altt diese Rechte sind demnach solche, be-
züglich welcher den Interessenten das Recht
zusteht, das Ansuchen der Ablösung oder Re-
gulirung ( P r o v o c a t i o n ) einzudringen.

II, Zur Provocation ist jeder bei dem
fraglichen Benutzungsrechte unmittelbar Ve-
rheilte berechtigt, somit bei den vorbezeichneten
F c l d s e r v i t u t e n sowohl der Besitzer des be-
rechtigten, als auch jener des dienstbaren Gutes;
bei dcn gemeinschaf t l ichen Bes i tz - und
Benutzungsrech ten aber die gewesenen
Obrigkeiten eines T h e i l e s , und Gemeinden
(Ortschaften) oder ehemaligen Unterthanen
a n d e r n T h e i l e s und umgekehrt, oder auch
cine Gemeinde (Ortschaft) gegenüber von
andern Gemeinden (Ortschaften).

Für die Unterfertigung der Provocations
gelten die im l . Abschnitte dieses Edictes unter
I I . n) bis einschließig, j ' ) enthaltenen Bestim-
mungen. ','>! '!u

Bei gemeinschaftlichen Berechtigungen oder
Verpflichtungen muß, insoferne cö sich darum
handelt, von welchen Personen die Provocation
mit Rechtswirksamkeit eingebracht werden kann,
unterschieden werden:
u) ob die Provocation eine Feloservitut oder
l)) ein gemeinschaftliches Besitz- und Benühungs-

recht betrifft.
I n dem Falle unter u) ist jede gesetzlich

zulässige Provocation auch rechtswirksam, wenn
sie von allen Theilnehmern entweder der be-
rechtigten oder duldungöpstichtigen Seite einge-
bracht worden ist.

Wenn jedoch nur einige der berechtigten
oder duldungöpstichtigen Grundbesitzer die Re-
gierung odcr Ablösung verlangen, so hat die
Landes-Commission die Rechtögiltigkeit der Pro-
vocation nach der überwiegenden Stimmenmehr-
heit in der Art zu beurtheilen, daß die St im-
men der Besitzer von Grundstücken, die einer
gemeinschaftlichen Servitut unterworfen sind,
Nach dem Verhältnisse der Größe dieser Grund-
stücke, die Stimmen der Besitzer gemeinschaftlich
berechtigter Grundstücke aber nach dem Ver-
hältnisse des Antheiles, den jeder an der Ser-
vituts-Nuhung hat, zu berechnen sind.

Dagegen kann in den Fällen unter l>) jeder
Theilnehmer an emcm gemeinschaftlichen Be-
sitz- und Benutzungsrechte wirksam provociren
und von den übrigen Theilnehmern begehren,
daß er mit seinem Antheile ohne Rücksicht auf
dessen Größe aus der Gemeinschaft ausgeschie-
den werde; nur ist die Zutheilung seines An-
theiles an dem gemeinschaftlichen Grundstücke
(§. 14 ( ' des Patentes) durch die Rücksichten
des §. 5 des Patentes vom 5< Ju l i »853 be-
schränkt.

Auf gleiche Art ist auch eine Provocation
mehrerer Thcilnchmcr, welche selbst in Gemein-
schaft bleiben wollen, gegen den oder die noch
übrigen Theilnchmer zulässig.

Jedenfalls haben mehrere gemeinschaftliche
Prouocanten einen gemeinschaftlichen Bevoll-
mächtigten zu bestellen, und der Provocation
die Wollmacht anzuschließen.

I I I . Jede Provocation in Betreff der nur
aus Verlangen der Parteien abzulösenden oder

zu regulirenden Fe ldse rv i t u ten darf mn' ein
einzelnes bestimmtes Servitutsrecht, welches ei-
ner oder mehreren Gebinden (Ortschaften) oder
mehreren diesen Gemeinden (Ortschaften) ange-
höligen Personen auf dem näml ichen dienst-
baren Grunde zusteht, enthalten.

Bei den Provocationen über gemeinschaft-
l i ch e B esitz - und B e n ü h u n g ö r e ch te ist der
Grundsatz festzuhalten, daß für jeden Grund-
terrain, der für sich Gegenstand des gemein-
schaftlichen Besitzes odcr der gemeinschaftlichen
Benützung ist, eine besondere Provocation
eingebracht werden muß.

IV Die Provocationen sind längstens bis
einschließig I >. Ju l i l k56 mittelst besonderer
Eingaben bei der k. k. Grundlastcn-Ablösungs-
und Regulirungs-Landes-Comimssion zu über-
reichen.

Wird diese Frist nicht eingehalten, so trifft
den Provocanten die im §. 42 des Allerhöch-
sten Patentes vom 5. Ju l i 185 t ausgespro-
chene Sanction, kraft welcher derselbe die Ko-
sten der Local-Commission, welche durch die
Vornahme der zu spät angesuchten Ablösung
oder Regulirung veranlaßt werden, zu tragen
hä'tte.

V . Wesentlich unvollständige Provocalionen
welden dem Provocanten unter Festsetzung ciner
angemessenen Frist zur Verbesserung zurückge-
stellt werden.

Erfolgt die Wiedervorlage der vervollstän-
digten Provocation innerhalb jener Frist nicht,
so ist es so anzusehen, als ob cine Provocation
nie erfolgt wäre.

V l Die einmal überreichten und angenom-
menen Provocationen können nach Ablauf der
in diesem Edicte znr Einbringung der Provo-
cationen festgesetzten Präclusivfrist ohne aus-
drückliche Zustimmung der Provocaten nicht
zurückgenommen oder widerrufen werden.

I»». Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

l . Sowohl die A n m e l d u n g e n der von
Amlswegen abzulösenden oder zu regulirendcn
Rechte als auch die P r o v o c a t i o n e n bezüglich
der nur über Ansuchen der Parteien einer Amts-
handlung unterliegenden Rechte, sind genau nach
dem Unterrichte nebst den angehängten Formu-
larien, welcher sowohl allen Ortsgemeindcn als
auch den Besitzern größerer Grundcomplexe ins-
besondcrs mitgetheilt w i r d , einzurichten, und
von jenen Personen rechtsfvnnllch zu fertigen,
die zur Einbringung demselben berufen sind.

i l . Die Kundmachung dieses Edictes zieht
mit Rücksicht auf die, über die vorschriftmäftig
verfaßten bei der Landes-Commission überreich-
ten Anmeldungen und Provocationen vorzuneh-
menden Amtshandlungen der dazu berufenen
Organe, folgende Nechtswirkungen nach sich:
l . Alle Jene, welche bei der in Frage stehen-

den Berechtigung als Besitzer der herrschenden
oder bezugsberechtigten, sowie der dienenden
oder leistungspstichtigcn Gründe betheiligt sind,
sowie bei gemeinschaftlichen Besitz- und Be-
nützungsrechten, alle Theilnahmer, müssen sich
in die eingeleitete ämtliche Verhandlung ein-
lassen.

,2. Gerichtliche Klagen, auf die Behauptung oder
gegen die Anmaßung des Rechtes, sowie we-
gen der im §. 7 des Patentes vom 5. Ju l i
«t?53 bezeichneten Punkte dürfen bezüglich
der von Amtswegen abzulösenden oder zu re-
gulirendcn Rechte von der Kundmachung dieses
Edictes an, bezüglich der bloß über Provo-
cation abzulösenden odcr zu regulirenden Rechte
aber, vom Zeitpunkte der von der Landes-
Commission über die eingebrachte Provocation
angeordneten Verhandlung an, nicht mehr an-
hängig gemacht werden.

3. Sind solche Klagen in den gedachten Zeit-
punkten bereits anhängig, so ist, wenn nicht
beide Parteien die Einstellung verlangen, —
die Prozeßverhandlung mag sich in was im-
mer für einem Stadium befinden und schon
ein Urtheil erfolgt sein oder nicht, dem wei-
teren Rechtszugc freier Lauf zu lassen. I n

diesem Falle müssen jedoch, wenn entweder
ein Einvcrständniß über die Fortführung des
Rechtsstreites im summarischen Wege erzielt,
oder nach dem Stande des Rechtsstreites kein
von einem oder dem andern Theile erworbe-
nes formelles Recht beeinträchtiget wi rd, die
Vorschriften über das summarische Verfahren
in Anwendung gebracht werden.

Wird aber ein solcher Rechtsstreit in erster
Instanz nach dem ordentlichen Verfahren
weiter fortgeführt, so sind doch für den
höheren Instanzenzug die Vorschriften des
summarischen Verfahrens jedenfalls zu beob-
achten.

4. Auf die Mlttlerweilige Rechtsübung äußert
die Anmeldung oder Provocation durchaus
keine hemmende Wirkung, dieselbe hat viel-
mehr in ihrem bisherigen oder durch ein
Provisorium der Landes-Commission (§. 37
des Patentes vom 5. Ju l i l853) näher be-
stimmten Bestände bis zu dem, durch ein
Regulirungs- oder Ablösungs-Erkenntniß be-
stimmten Zeitpunkte ( M . 7 5 , 24 und 37
des Patentes vom 5». Ju l i !8.' i3) fortzu-
dauern. Es können daher auch Rechtsstreite,
welche nicht das Venühungs-, Servituts-
oder gemeinschaftliche Besitzrccht selbst, son-
dern nur die Störung im Besitze solcher
Rechte oder die Art und Weise der Verab-
folgung odcr der Entschädigung verweigerter
Nutzungen zum Gegenstande haben, sowie
die auf Grund rechtskräftiger Urtheile oder
gerichtlicher Vergleiche geführten Executioneu
nicht gehemmt werden.
III. Jede Anmeldung, welche unter der

Voraussetzung eingebracht wurde, daß das an-
gemeldete Recht von Amtsivegen zu verhandeln
sei, wird in dem Falle, als die Landes-Com-
mission es nur als ein provocables erkennen
sollte, zugleich als cine Provocation angesehen,
wenn der Anmelder nicht ausdrücklich in seiner
Anmeldung erklart, daß sie als keine Provo-
cation anzusehen sei. Jede Provocation hat
an und für sich schon alä Anmeldung zu gelten,
wenn das provocirte Recht als ?in solches er-
kannt w i rd , welches von Amtswegen der Re-
gulirung oder Ablösung unterzogen werden muß.

I V . Da alle Urkunden, Schriften und Ver-
handlungen in Betreff der in Gemäßhcit des
Allerhöchsten Patentes vom 5. Ju l i l85!l vor-
zunehmenden Ablösung oder Regulirung dlc
Stempel-Gebühren- und Portofrciheit genießen,
so sind alle in dieser Beziehung an die k. k.
Behörden gerichteten Eingaben auf der Titel-
seite und dem Couverte mit der Bezeichnung
»in Grundlasten-, Ablö'sungs- und Regulirungs-
Angelegenheiten" zu versehen.

V. Alle Behörden, und namentlich die
Steuer- und Catastralbehörden sind verpflichtet,
den Parteien zum Behufe der Verfassung ihrer
Anmeldungen oder Provocationen die Einsicht
in die dazu nothwendigen Daten und Behelfe
unter entsprechender Eontrollc zu gestatten, und
gegen Entrichtung der uormalmäßigen Gebühren
auch Abschriften hievon oder Copien von Map-
pen hinauszugeben.

Laibach, am l 5 . September 187,5.
Von der k. k. Grundlasten-Ablösungs- und

Ncgulirungs-Landes^Commission.
Der k. k. Statthalter und Präsident:

Gustav G r a f Chor insky .

Z. 664. « ( ' ) Nr. 7 l l .
E d i k t ,

Bci dem k, k. öandtafel- und Glllüdbuchs'
amte in Klagrnfurt lst die Dir^ktions-Adjunkten-
und B^rabilcdfuhrers - BteNe mit dcm Gehalte
jahrlicher 7<M st. in Erledigung a/kommcn.

Bewcrder um diese Stelle haben ihre gchörig
dukumentirten Vesuche binnen vier Wochen nact)
dcr dritten Kuüdmaä'unss diesrs Ediktcs, bci
dcm Präsidium dcs k. k. Landeöa/richteö Kla»
genfuit zl« überl'cicht'li.

Vom Präsidium des k. k. kärl.tn. lindes-
gcricht.s. Klageichirt am I I . Oktober
1855.
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Z. 653. l, ( l ) Nr. l ^ i 6

K o n k u r s ' K u n d m a c h n n g.
Kanzlciass>ste"te:.- Etelle bei der k. k. steier.-iUyr.»

küstcnl. Finanz« Landes « Direktion.
I m Status der k. k. steier. » illyr. - küstenl,

Finanz» Landes - Direktion ist cine Kanzleiassi-
stenten« Stelle mit dem Iahresgehalte von 40l» st.
zur Erledigung gekommen, zu delen Buchung
der Ko»kulö bis I , November Itt55 ausgesch.ie>
den wird.

Bewerber um diese oder eine allenfalls zur
Erledigung kommende Kanzlei-Assistenten - Stell»
mit dem Iahresg.halte von 350 st. , AM) fl.
oder 25l> st., haben ihre G.suche im vorg.schrxe
denen Dienstwege längstens bis i . S e p t e M '
der l «55 bei dieser k. k. Finanz. Landes: Di
ration zu überreichen, und sich darin
u) über ihr Lebensalter,
d) Religlonsdck.nntniß,
c) moralische und politische Haltung,
l l) bisherige Dienstleistung und erworbenen

Kenntmsse,
(.') üd.r ihre Studien Uich die zurückgelegte Prü«

fung aus der G.fäUS-Kajse uno Ver:ech-
nungS - Vorichi l l ten und

j ) die allfaUlgen Cprachkenntnisse glaubwürdig
auszuweisen uod anzugeben, ob ulid ln >v^l' j

chem Graoe sie nut einem Beamten in dem Be-
reiche der t, k. steier,-illy^.'küstenl. Finanz LandeS-
Direktion verwandt od<r v.rschwagelt sind.

lUon der k. k. steir. »>Uyr.-küslenl. Finanz«
LandeslDicektil 'n.

Geaz an» 27. September l 8 5 5 .

Z U54 .-. (s) N^"stt3U5
K o n k u r s c K u n d m achun g.

Zur provisorischen Besetzung o.r bii der k. k.
Sammlungokasse zu P-sino (Mitterburg) »lie.
digten OffizialensteUe mit dem IahreSqehalle von
5 W st. und d.. Verbindlichkeit zum Ellageeiinr
Kaution im Gehallsvetrage wird der Konkurs
ausgeschrieben.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehö-
rig dokümencilten Gesuche unter Nachweisung
deS Alt^-.s , des R.ligionöb.kenntniffes , des
Standes, der zurückgelegt.» Studien, der Sprache
k<'nnt»!sse, lllsbesol»dere der italienische« Sprache,
der mit gutem Erfolge bestandenen Prüfung au6
den Kassavorschriften und der Staatsrechnungs-
lvu^npchasc, der bisherigen Dienstleistung, dan?»
dcr Kautionsfäyigtelt, mit der Angab.', ob und
in welchem Orade sie mit Beamten der vorer-
wahüten Kasse verwandt oder verschwägert sind,
im vorgeschriebenen Wege b is l t t . N o v c m b e r
1855, bei der vorbenannte!? Sammlungskasse
einzudringen.

Von der k. k steier.-illyr.-küstenl. Finanz-
La/>des-D>rekt!on. Graz am 5. Oktober
1855.

Z. «59. <-, ( l ) Nr. 224^9.
K o n k u r s » K u n d ,n a ch u n g.

Bei dem k, k. Hauptzoliamtc in Trlest ist
eine Oberamtsuss>zialensteUe in>t dem Iahresge-
halte von Eintausend Gulden, dann dem Quar-
tierqeldc jahrl,ch<r achtzig Oulden und der Ver-
pflichtung zur ^istung einer Dienstkaution im
Wehaltsdttrage zu besetzen.

Bewerber um diese Dienstctzstelle, »der im
Falle der Vonlickung um eine O'.'eramlSoffl^a.
lenst.u.', mit der Brsoloung jährlicher neunhun
d«rt oder aä'thundett Gulden, dl-m Quartier^
gelde von 80 st. und der Verpflichtung zum
Erläge einer K.mtion im G^h^töbettage, hade»:
Ihre 'gehörig belegten Gesucl>e unter Nachwei-
sung des Alters, s tands, R.'l>>^il5beken„tn!,'
Ics, ihres »»oralischen und politischen Vechalle>,5,
der zuiückgelcgten Studien, 5er vollkommenen
Krlnitniß der dclilschcn und der italienischen, und
wo möglich auch ein.r slavischen Tprache, der
erworbene:, praktis^en Kenntnisse im Z^ll-,
Kassa- und Rechnungswesen, insbesondere d,r
n,it gutem (5rfol^e bestandenen PlMuna. aus
dem neuen Zollu.rsahr.n und ler Warenkunde,
oder der Befreiung vo.i derselben, endlich der
Kaul!oi,osäi)>gk<!t und Ullt.r Angab«-, ob und in
welchem (k'rade' Nr mis Bannten deö Amtsbe-
reiches der k, k. ste,r.'illy..°küstenl. Fmanz'^:n-
dcS'D'rektlon onwandt odcr verschwägert sind,

im vorgeschriebenen Dienstwege längstens bis l5 .
N o v e m b e r IU55 dei dem k. k. Hauptzoll-
amte in Trieft einzubringen.

Von der k. k. steir. - illyr.-küstenl. Finanz-
Land.s'Dir.ktion. Vraz am 8. Okto-
ver 1855.

Z. «52. u (^) Nr. «547
K u n d m a ch u n g.

Nachdem die in Folge der yieramtlichcn
Kundmachung vom 5i«. September l 855 . , Z.
8 l ^ !8 , abgehaltene wiederholte Lizitaüon zar
Veipachtuüg des VerzehlunghsieuelbezugeS vom
Wein, Wein und Odstmosi, dal,n Fleisch, in dein
Umfaoge der SteueramtScezilke Äl0!)lasch!tsch,
Keisniz, Treffen und Tjchernembl für oas Ver^
waltungsjahr ltt5<» mit oder ohne Vorbehalt
oer stillschweigenden Erneuerung fur die Velival-
tungsjahre l t t57 und l s 5 8 nicht den entspre-
chenden (5'rsolg yatte, so wird zur öffentlichen
Kenntniß gebracht, daß am zwei und zwanzig-
sten Oktober 1^55 um N» Uhr Vormittage
lücksichtllch der genannten Steueramtbbezirke ein
outcel und letzter Pachlversuch hieiamts abge
yalten werden wird, wobei die Bedingungen
uno Fiokalpreise der in den Amtsblättern der
^albacher Zeitung von l i . , I^t. unc> l ^ . Lep-
tembtl- 1855 ei,,geschaltet gewesenen hieramtll-
chen Kundmachung vom I . September iu55
Oeltung habe».

Die schriftlichen Offerte sind längstens biü
zum 2 l . Oktober IV55 z,lölf Uhr Mittags
hielanus zu überrcichel,.

Von der k. k. .«ameral-Bezirts-Verwaltung
N e u s t a d t l am »A. Oktober »855. ^

Z. <>U .̂ i. ( l ) Nr. 838.

Lizltations - Kundmachung.
Wege» Beigabe der nöthigen Pferde zur

Bespannung t><5 Sch«eepflug<5 bei Durchbre-
chung der verschneiten Fahrbahn an der Wie-
ner, Trlester, Loibler und Agramer Straße,
wird die ^zitations - Verhandlung u„d zwar :
für die Straßenstrccke von dem älarischen Holz-
magazine in Feistrih, Distanz^Nr. I^tt diä zum
ärarischen Holzmagazine in Tschernulsch, durch
5,Mtt» Klafter und zlnück; da»n für die S t r a
sienstrecke vom ärarischen Holzmagazine in F»i>
sirih, bis zur steirisch.n Grenze, uom D,stanz,
Nr. N^0 diö >. jN -^ l 7 0 " , durch ,4.t t^0
Klafter und zurück; dann für die Scraßenstrlck«
vom ärarischen Hoizmagazine in Tschcrinitsch
bis außer Oberlaibach, vom Dilianz-Nr. l ^ ! 2
an der Wiener s.raße bis I l ^ l l an der Trie-
ster Etraße, durch l 3 ?5tt Klafter und zmück;
dann für die ^oibler straßenstrecke von !̂aibach
bis Gesteig vor Kraindurg, vom Distanz Nr.
0 b>6 Nl^5, durch l i i ,^5U Klafter und zurück;
und endlich sur die Agramer Straßenstreckc vom
D'stac-.z.Nr, 0 bis zu dem Distanz-Nr. 1^9,
öilrch <!25<j Klafter und zurück, vei dem löbl.
k. k, ÄezirkSamte Umgebung Laibachs am Ü5.
Ok tobe r ltt5»5, Voimittags von !) b,6 l 2
Uhr abgehalten wcrdei».

Die Ullt^rnehlilUi'gölustigen, welche die Be-
spannung für besagte Strecken auf die Dauer
Der drei nacheinander folgenden Winter l ö ^ ^ ,
l t t ' ' " /h7 l.nl> l 8 ^ 2 s zu übernehmen bel<,t
lvareil, sind dcmnacl) zu dirscr Verhandlung mil
dem Beifügen eingeladen, daß die b<eßsall>g.'i>
^izitations'Bedil,gli,>se, so w!e der ?luswe>S Üder
o,e, für jeoe st r .c te jür ein Paar Pferde be-
stimmten AuSdotüp^ise beim gefertigten Bau^
.'ezilksamte täg l ich, am Tage der »VelHandlung
iber bei d^m besa.t^n löol. k. k. B.zilksamte
eingesehen werden können, und daß j.der i!<z!^
tai.t vor dem Beginn der Berh i i id lm ig d^r L "
^t.tti0i!s.Kl)m>i»,ss,on . in Vadlum und zwar für
lede der Wiener Glraß,»strecken mit i^« st, für
oie Tricster S t raß , nst^cke m,t 5l» st, lür die
^'o.bler Sttaßenstrecke mit 3<j st. und für jene
o.r AgraM'l- Ltraßrüst^cke .nit ÜU st. lZ. M .
^u stiegen haben w l l d , w.lchcs erlegte Vadiun»
„ach beendigter ^'izitation von dem Ersteher als
Uaution rückde!)alten, den übrigen Lizitanten
ader nickgestellt wird. ' / , / . ,

Schlislliche Offerte, gehörig abgefaßt, mit
der Stempellumke von l 5 kr. und dem bedun,

gcnen Nadium versehen, werden nur vor dem
Beginne der mündlichen Versteigerung ange-
nommen.

K. k. Baubezirksamt Laibach am 14. Ok-
tober 1855.

Z. «57. i, (1) Nr. 1834.
K u n d m a c h u n g ,

betreffend die Verpachtung der Militär.-Vor«
spanns'Verführung in der Marschstation Land»

straß im Militäljahre »8 " / ^
Am 22. Oktober 1855 zwischen l ( j und !2

Ul>r Vormittags wild ü» der Amtskan^lel deS
k. k. Bezirksamtes L^ndstraß elne öffentliche
^i»lhandlung zur Slchcrijelluiig d»r Vorspanns.'
V.rsllhlUlig für die Milltar-Marichstatioil Land-
straß aus die Dauer des Berwaltungsjahreü
l 8 ^ > ^ 5 , d. i. vom l . November 185,5 blshin
l8 ' )6 , stattfinden.

Zu dieser Verhandlung werden die Unter»
-l<l)mungslust>gen mit dem' Brisatze eingeladen,
oast die nähein Pacht« und Velst»igetuna.sbeding-
»lffe in den gewöhnlichen Amtöstunden Hieramts
eingesehen w.rden können.

Uebrigens wird belüerkt, daß dießfalls auch
Ichrift.'iche Offerte angenommen werden. Diefe
'nüjsen den Geldbetrag pr. Pf.rd und M.ile
gei.au bezeichne», mit dem Vadium pr. 2<»<» st.
belegt sein, uod vor dem Beginne der mündll-
chen Verhanolung längstens bis 10 ^ Ul)r
Vormittags der LizirationsKommifflon hieramls
übergeben werden.

K. k. Bezirksamt Landstraß am l . Oktober
l«55.

Z. «.')ll. a ( l ) Nr. 4^!>.
L l z i t a t i o l» s ^ K u n d m a c h u n g .

Bei dem k. k. Art ll.rie-Posto zu Katzen«
berg bei St . in in Krain wird am 24. d. M .
Vormittags von U bis 12 Uhr die ganze Ein«
richiung der arar,schen Mahlmühle daselbst, näm»
<ich die säinmtlichell WerkSbestaiidtheile der aus
6 Gänge» bestehenden Müyle sammt dem hiezu
g.hörigen Inventar, gegen gleich bare Bezahlung
öffentlich versteigert werden.

Der A'usrufspreis wird durch die an Ort
llnd Stelle vor dem Beginne der Lizitation
vorgenommene Schätzung bestimmt, und die Ge-
genstände werden entweder theilweise odrr im
Han<en veräußert.

Die erstandenen Gegenstände müssen gleich
nach der Llzitatiot, auS der Mühle geschafft
werden, u»d das Gebäude längstens >«> 5 Ta«
gen darnach ganz geräumt sein , widrigenS dieß
auf Kosten dcs Elsteherü von dem Post» selbst
bewirkt werden wird.

Vom k. k. Artillerie- PostorKommando zu
Kahenberg.

Z. iü?7. Nr. «954.
E d i k t .

Vom k, k. Vezi>fögclict,te Lack wird kund f,e.
macht, d.,ß in der Oflkutiolibsachc deS Primus Su»
p,il> vl'N S t . Gcoigl i l , glgctt Johann Doliilcr von
^asn iz , we^cn uon» L<tzle>l> mlZ dem 3^s^I<iche
vom 2 l . Av l i ! >8^2, ^ 2 «56, schuloigcs 3«0 ft.
l:. 5. c,, dit l l l tut ive Feiidieünig tcr im Glnn0'
l'iiche der Helischaft L.'ck suli Urb, Nr. 23 l4 vor«
toimi'l'Ndcii Hnbe zu S>>!iuz H^us 9ir. 4<j, im tl»
li^'0inen SchätzungZwrltht oon 2706 fi. 40 kr., zur
^oln.U)>ne in dcr Gerichtskanzlei aus den !9 . Sep-
tember, auf den «9. Oltobcr und auf orn 20. Nc"
uember I, I . , jeOl^mal Vc>»m>tlags um !1 Uhr »uit
oem Anl'a»ge destimiut wi rd , caß oilse Rral i lat
>nl>- bei der dliltcn Tl'gs.ihinig allllif^ilis unter dem
Hchal)U!iz)S>vc>tl)e tiüttaoglglbtn werden wird.

Der Glundbuchscxiratl, das Schaylmqsproto-
klill und die Broingniffe erliegen hingerichls zur
^ ins l^ t .

Lack am 8. Ju l i 1855.

Z. «547. (3) Nr. ,7807.
E d i k t .

I m Nachhange zum dießamtliche" Edikte lwm
26. Aliqust l. I . , ' N r . «56!)6, betreffend oic Crtsu-
t!»!'s!Ü!)!ill>g !:cs Lur'.'s Koß, gcgen Ignaz Ke^nsl
von S t . Ä.uharina, wird bekannl glgldci', o.'st v«e
auf l)eute au^cordnete Feildirtlma. sn.chttos blieb,
weßhalb in den angeordneten 55 . " , ' " ' " , zu den wc>.
lern Fcilbictilnqen gfschsiltet, we,l?c», wird.
' K. k. stadt.-dcleji. Ä.z"fsgtl,cht öalbach am

27. September 1855.



Z. «5 40. (H) ,,i , ! i , ^ ' > , ,'̂ , Nr. 3028.
E d i r t

Vom k. t. Bc^irtsgerichte Feistritz wird bekannt
gemacht:

Es sci über Anslicl'cn dcs Hcrrn Johann Dom
ladisch von Feisnih wider Anton Barbisch von Topol?.
mit Beschcide vom heutigen in die exekutiv Fcilbie-
lung dcr dem Letztem gehörigen, in» Gs>n.bblichc der
Vikcniatsgilt Prem zu!> Urb, i^lr. I ' / ^ vorkummen
dcn und auf 635 si. 20 kr. b.wertyelel! Viertclhube,
wegen schuldigen 350 si. c. 5. c. bswiUiglt, und
es werden zu deren Vornahme die Tagsatzungen
auf den 22. August, 22. September und 22, Oktobtl
l. I . , jedesmal um »0 Uhr Vtnmitlags, in dcr hie-
sigen Gerichtskanzlci mit dcm Beifügen angeordnet,
daß diese Realität bei der ersten uno zweiten F<il.
bielung nur um oder über den Echätzlmgßwctth, bei
der dritten aber auch unter demsell'cn hintangcgcbln
n?>'tde.

Das Tchatzinij^protl'koll, dcr nruesic Grund
vlicksllttatt und die Lizilalionsbebingnisse können täg<
lich hiergerichls eingesehen werden.

H. k. Bezirlsgcricht Feistritz am 29. M a i >855.
Nr. 5586.

N^chvcm zlN' zweiten Feilbietung lein Kauflustiger
erschienen ist, wirr zur dritten gcschriilcn und
das Edikt replN'I^iit.

K. k. Beziitsgelicht Fcistritz am 30. September
1855.

Z . 1532. (2) Nr . 4592
E d i k t .

Vom k. k. Bezirksgerichte Stein wird kund
gemacht:

Es sei in der Exlkntionssache des Herrn F l l
dinand Marqu is Gozani von Laibach, die exekutive
Feilbietung der, dcm Valentin Michelilsch von
Wolssdach gehö>igen, im vormalig,n Grundbuch?
detz Gutes Nolssbüchcl »>^ Urb. Nr. 6 , Ncklf
Nr . 15 vorkominenden, mit dem exekutiven Pfa»d
recht, belegten, gerichtlich auf 1 l29 f l . beweclheten
Reali tät, wegen aus dem gerichtlichen Vergleiche
ddo. !3 . Oktober 1852, Nr . 8996, dem Herrn
Ferdinand Marquis Gozani von Laibach schuldige»
Laudemial.Rückstand pr. 63 f l . ^ z, c , wird bc>
wil l iget. l,nd zur Vornahme de,s<lben drei Tagsat
zungen und zwar, auf den 28. Oktober, den 23.
November l,nd den 24. Dezember l, I . , jedesmal
von 9 - » 2 Uhr in der dicßgerichllichen Amtskanzlei
mit dem Anhange btsiimmt worden, daß die Rcali
tät nur bei der drittel» und letzten Feilbietnnqstag
sapung auch unter dcm Schätzung5wcilhe hintang<>>
geben werden wnd.

Dic Lizitationsucdingnissr, das Schätzung
Protokoll und der GrundbuchSextrakt können täglich
in den ^wohnlichen AmtZstunden hiergerichls einge
sehen werden,

K. k, Bezirksgericht Stein am l « . September
,855.

Z . 1533. (2) Nr . 2347.
E d i k t .

Vom k. k. Bezirksgerichte Ste in wird hicmi«
bekannt gegeben, daß über 'Ansuchen dls Johann
Gollobitsch von Laibach, als Zcssionär mit dem Ze
denten Johann Maidltsch von Homctz, zur Vor-
nähme der exekutiven Fcildietung der, d<m PrimuS
Cednl von Homltz gehörigen, im Grundducht des
Gutes Schcrnbü'chll z,ll) Url), Nr. 93 vorkommen'
den, gerichtlich auf «077 fl , !0 kr. geschätzten Ganz.
hübe, wfgen schuldigen 90 f l . c. ». c., die 0i»i
Tags.'tzungcn auf den 20. October, 20. November
und 20. Dezember I. ^ . , jedesmal F>ühvon9—12
Uhr Hicraml5 mit dem Anhange bestimmt, daß die
feilgebotene 3lealität bei der ersten und zwcitcnLizi
talion nur um oder über den Schätzungswctlh, bei
der dritten aber auch unter demselben hinlangege.
ben »verde.

Dessen wcrdcn die Kaustustigcn über Edikte,
die Tabulargläubiger insbesondere dcr unbetannl
wo blsindliche (Aregor Skeljanz und Anträ Nat
durch ren ihncn in der Person des Franz Ianeschilsch,
vulß« Kllmenz von Hometz, beigegsbel̂ en Kurator
über Rubrik mit dem Anhange v^istandiget, daß
die Lizitaliontzbedingnissc, die Schätzung uno dcr
Gnmdbuch^lt takt täglich hieramls eingesehen oder
in Abschrift erhalten werden können.

K. k. Bezirksgericht Stein am 27. M a i , 8 5 5 .

Z. »534. (2) N l . 4702.
E d i k t .

Von dcm f. k. BezilkSgtli.l'te Stein sei ül'er
Ansuchen der Mar ia Vioenscheg von Aich, die ez,̂
knlN'<! Hnll'ieiung dcr, dcm Johann Kern, ",!<;<,
!)»l'perth t)on 9 ,̂'ostc gehörigen, mit dem crltulioen
^sandrechle i'.lcgtcn, im Gründliche »<1 Domkapitel
Laibach su!) Ulb. Nr . 34 , Reklf. Nr. 26 vorroM'
uicnden, gerichtlich auf 3889 f l . 5 kr. bewcrlhcten
G.n'zhube, wegcn aus dcm gerichtlichen Vergleicht
ddo. 26. Iänncr 1^54, Z. 7^3 , der Mar ia Vidcn
fchek von Aich, im Blzitte Egg schuldigen Kapital«

pr. !95 fi., Inleresscn pr. 22 f l , l5 fr, c. 5. <-.
bewilliget, und zur a>0s>>al)>ne d,rsc!bsn dir Tagsat
zuiig auf den »5. ONober, den !5 . ^iovlindrr und
!),,, l 5 . Dczrmbe: l. I . , zebcs-nal um 9 Uhr ^o r
mittags in der dic^clichtlichen An»läkan^>i mit
dcm Anhangt bestimmt, daß die Realität nur bei
der dritten und letzten Flilbielungstagslitznng auch
unter dem Sl'l>ätzung5werlhe hintangrgcben werde,
und daß dcr Gluno^licbsertrakl, das S^atzlinczspro-
tokcll und die tlizifalio!,öbl'di,!gnissc in den gewöhn»
lichen Amisstundtn täglich in der hiesigen GerichlZ'
kanzle« eingesehen werben lönnln.

K. k. Bezirksgericht Stein am l5 . September
1855.

Z. 1535. (2) Nr . 37 !0 .
E d i k t .

Von dem k. t Bezirksgericht« AdelSberg wird
hicmit bekannt gemacht:

ES sei in der Erekulion5sache Herrn des Josef
Vlfsel von Adelsberg, durch desten Bevollmächtigten
Herrn Kar l Premeru ron Präwald gegen Johanna
Dolles vtrehelicbte Natlllzhen von ^rasche, w.'^en auü
dem Ulthlilc llclc^. 29. August 1854, Z. 3007, schul-
oigen !600 st. c. 5, c,, die erelutivc Fcilbielung dcr.
dcr Letzteren gchöngen, in Hrafche liegenden, im
G'undbuche oer ReichSdomäne Aoclsberg 5ul) Urb.-
Nr. 1067 V4 und 1085 vorkoinmcndcn, gcrichNich aul
«567 f l . ^0 tr. bewcrlhettn Realitäten bewilliget,
und es Und zu deren Vornahme drei Feilbietungs'
tagsatzungln, "Is auf den 23. August, 24. S lp icm-
bcr und 24. Ollober l. I . , jedcomal flüh 9 Uhr,
in der hiesigen Gcrichtskanzlci mit dem angeordnet
worden, daß di.se Realitäten nur bei der nfien oder
zweiten Feilbictung um oder über den Echätzungs
werth, bei der dritten aber auch unter demseldtn
l)intang!gcb<n weiden.

DaS SchätzungöprolokoN, d i , Grundbuchsrrlrakle
und die Lijitationsvcdiilgnisse tonnen täglich hieramlZ
eingesehen werden.

A n m e r k u n g : Zur ersten und zweiten Feilbie
tung ist t l i n Kaustustigcr erschienen.

K. k. Bezirksamt Adelsbcrg, als Gericht, an, 6.
Oktober 1855.

— , > <^i, !
3. ,536. (2) ,'' N l . 3 7 l 1 .

E d i k t .
Vom k. k. Bezirksgerichte Adclsberg wird hiemit

bekannt gegeben -.
Es sei in der ErekulionSsacht deS Herrn Josef

Nessel von AcclSbcrg, durch dessen Bevollmächtigten
Herrn Ka r l Prcmru, a/gen die Ehelculc Jakob lind
M a i i a Pozhkar von Adelsberg, N'egcn aus dcm ge-
richtlicl'en Velglciche l!<1l>. 25. Jun i «853, i i , 4262,
schuldigen 7 l 2 fi. c. z. c, die exekutive FcNbiclung
der den Exciuten gehörigen, in Adclsderg und SaUoch
liegci.dcn, im Grundduche der Reichodomäne Adels
bcrg 5lil) Urb.'Nr. l 0 3 ^ und l59 ' / ^ vorkommenden,
gllichllich auf 1749 fl, 4(1 kr. b.wcrthcten Rcalitä.
len bcwill igt, uno es sind zu deren Voroahme drei
ze'lbillungStagsatzNl'gen, alS auf den 27. Septem-
dcr, 27. Oktober und 27. November d. I . , jed<5mal
srül) 9 Uhr, in hiesiger ^tlichlskanzlei mit dem an-
geordnet worden, daß diese Realitäten nur bli der
ersten oter zweiten Fcilbietung um oder über den
Schätzungswert!), bli dcr dulen aber auch unlier
demselben hintangcgcdln wlidcn.

Das Schä!^U!',ßsptolot>)ll. oer Grundbuchsixtrakl
und die L>zilalionsocdingnisse tonnen täglich hier«
amls til'gesehcn werden.

A n m t l s u n g i Znr ersten Feildictung ist kein
Hvauflnftia/r llschicncn.

K. r. Blzirkoc.nn Adclsberg, als Gericht, am
6. Otlodcr 1855.

Z. 1537. (2) Nr. l357,
E d i k t .

iUom k. k. Bezirtsamte Gottschee, alS Gericht,
wird hi«mit bckannt gemacht-.

ES sei dx sxclut!r'>,' Ftill ' ictung dcr dcn Ehe-
leuten MathiaS und Agnes Schneider gehörigen,
zu Tieftnläulhcr 5ul, H ^ ö Nr. 12 gelegenen, im
Hrundbllche von Gollschec zul, '1'on». I X , Fol. 1296,
Rekts. Nr. 759 vorkommenden, lau: Scbätzungs!
Protokolles vom 5. März l. I , . ^z, i t i l ; ^ aus3 l2 fl.
30 kr. bcwe'thl lm '/^ Urbarshubc, zur Hcrcinbrin-
gung der Forderung d,s Georg Kresse von Klein.
Dorf aus dem gerichtlichen Vcrglci^e 6c1o. l? No-
oembcr 1853, ^. 8229, per ?0 fi. nebst 5°/<, Zinsen
seit 8. Jun i 1852, Klagskostcn per 56 kr. und
ancrlauicnden Erekutiorskosten bewilliget und zu
deren Vornahme die Tagsatzung auf den 22. August,
l9 . September und »7. Oktober !. ) . , jedesmal von
10 —»2 Uhr Vormittags >,„ Amtssllze mit dem Bei -
satze angeurdnct wolden, daß die Realitäten bei der
eisten und zweiten Tagsalzung nur um oder über
dcn Schätzungswert!), bei dcr dr i l l ,n aber auch lM '
lcr denselben weiden Hinlangegeben werden.

Hievon werden die Kal,fiust!gcn mit dem vei>
ständiget, daß jeder Lizitant alö Vadium l0"/o dcs

Sct'äyllngSwelthlö zu Handen der i!,zltalions.Kom»
tnission zu e lcqeo hal'e, und daß das Schätzüngs-
prolotoU, die ^ilaNonöbcoingniss.' uno der Grnnd'
-duchsertrakt hicrg sichls cln^csehlN werden köninn.

K. s. Bezirksamt Goltschee, als Gericht, an»
20. Apri l l855.

uci ?<^. 4942,
Nachdem bei der eisten und zweiten Feilbielungs»

tagsatzung kein Anbot erfol^lr, wird die diilte
aus den 17, Oktober I. I . angeordnete vor
sich gehen.

K. k. Bezirksamt Gollschce, als Gericht, am
^9. September 1855.

Z. 1538, (2) Nr. 3 l l 8 .
E d i k t .

3;on dem gefertigten k. k. Bezirksgericht« wird
bekannt gemacht:

M a n habe in der Exckutionssachc des Herrn
Karl Hoiker von Schneeberg, gegen Anton Kautschüsch
von Sagurie, pcto. 53 f l . 3 l kr. c. «. c., in die
erckulioe Feilbiclung der gegnerischen, im Grund«
buche der Herrschaft Prem «ul» Ulb.«Nr. >3 vor-
kommenden, gerichtlich auf 2766 st. 40 kr. bewirtheten
Haldhube gewilligct, un» es werden zu deren Vor»
nahmc die Tagsatzuna/n auf dcn 22. August, 22.
September und 22. Oktober I, I , jedesmal um
>0 Uhr Vormi t tags, in d,r hiesigen Gerichtskanzlri
mit dcm Beisatze «ngeordnet, daß diese Nealilät bei
der ersten und zweiten Feilbietung nur um oder über
dcn Schätzungswcrth, bei dcr dritten aber auch unter
demselben hiniangegchcn werde.

Das Schätzungsprotokoll, der ^ rundbuckser'
trakt und die «izilationsl'cdiiigmsss können täglich
hicramts eingesehen werden.

K. k. Bezirksgericht Fristritz am 3. Jun i 1855.
Nr. 5587.

Nachdem zur zweiten Feilbictung kein Kauflust!»
g " erschienen ist, wird zur dritten geschritten
und das Edikt rcpublizirt.

K k, Bezirksgericht Feistritz am 30- September
1855.

Z. l545. (3) Nr. 17535.
E d i k t.

Vom k. k. städl, deleg. Bezirksgerichte ^aibach
wird bekannt gemacht:

Es werde in der Erekulionssache der Frau I o ,
Hanna v. Prcitenau, gegen Johann Burger , die
rrst, exekutive Feilbietnng ver, der Letztcrn gehörigen
2 Huben in Großlupp alö abgehalten angesehen,
und sofort zur zwciten und dritten Feilbictimg auf
den 24. Oktober und 24. November l 8 )5 gtschritlen.

ilaidach am 26. September »855.

3. 1539. (3) N l . 3027.
(5 d i k t.

Von dem k. k. Bezirksgerichte Feissritz wird be.
kaniis gemacht:

Es sei ü'ber Al,snch,n des Herrn Johann Dom«
ladiö von Feistlitz wider Mar ia und i-e5pocl,v«
Johann Skerl von Topolz mit Bescheid vom heult',
gen in die exekutive Feill-ietung dcr dcm Letzteren
gehörigen, im Grundbuche dcr Herrschast Prem 5i,li
Urb. Nr . 4 vorkommenden, gerichtlich auf 2894 fl.
20 kr. geschätzten ^ Hub,, wegen schuldiger, 500 f l .
c. 5. c, bcwil l igel, und es seien hiezu die Tag«
satzunqen auf den 22. August, 22, September und
22. Oktober l855, jedesmal um l0 Uhr Vormittags,
in der hiesigen Gerichtskanzle! mit dem Beisätze an«
geordnet, daß dl'e<> Realität bei der ersten und
zweiten Vcrstcigernng nnr un, oder über ben Schäz-
znngswerth, bei der dritten abcr anch unler deM'
selben hintan^egeben wcrde.

Das Scliätzllngsprotokol!, dr? neue Grundbuchs,
crtralt und dic liizitalionsbedingnisse können täglich
hiergerichlß eingesehen wcrdcn.

K, k. Bezirksgericht Feisttitz am 25. M a i >855.
Nr. 5033.

Hicmit wird die auf dcn 22. September «855
anberaumte zweite Fcilbietung als abgehalten
eiklärt. und es wird zu der dritten Feilbie»
tung am 22. Oktober d. I . geschritten und
das Edikt rcpublizirt.

K. k. Bezirksgericht Feistritz am 2. September
1855.

Z. 1544, (3) Nr . !7ä44.
E d i k t .

I m Nachhange zum dießäintlicben Edikte vom
I I . August I. I . , Z, ,4954. betreffend die exekutive
Zcilbietung der, d,m Johann Pogibe uun Matcna
gehörigen Realität, wegen dem Mar t in W" 'n ig von
ilaibach schuldigen 143 ss., wird bekannt grgcbe»,
daß zl» der auf heute bestimmten ersten Fcilbictnng
kcin Kauflustiger erschienen ist , und daß soiort in
dcn angcordnetln Terminen zu den wettern Feilbie«
tungen geschritten weiden wi ld.

K. k. stadt. drlcg. Bezirksgerichte Laibach aM
24. September 1855.


